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Erweiterungscurriculum 
Ägyptologie (Version 2013)  
Stand: Juli 2016 
 
Mitteilungsblatt UG 2002 vom 15.05.2013, 25. Stück, Nummer 159 
1. Änderung Mitteilungsblatt UG 2002 vom 29.06.2016, 43. Stück, Nummer 277 
 
Rechtsverbindlich sind allein die im Mitteilungsblatt der Universität Wien kundgemachten Texte. 
 
§ 1 Studienziele des Erweiterungscurriculums 
 
Das Ziel des Erweiterungscurriculums Ägyptologie an der Universität Wien ist es, Studierenden, die 
nicht Ägyptologie studieren, Kompetenzen und Fertigkeiten in Teilbereichen der Ägyptologie zu vermit-
teln. 
 
§ 2 Umfang 
 
Der Arbeitsaufwand für das Erweiterungscurriculum Ägyptologie beträgt 30 ECTS-Punkte.  
 
§ 3 Registrierungsvoraussetzungen 
 
Das Erweiterungscurriculum Ägyptologie kann von allen Studierenden der Universität Wien, die nicht 
das Studium der Ägyptologie betreiben, gewählt werden. 
 
§ 4 Aufbau – Module mit ECTS-Punktezuweisung 
 
 

EC P Pflichtmodul Überblick Ägypten 16 ECTS 
Teilnahmevoraus-
setzung 

Keine 

Modulziele Studierende haben Grundkenntnisse der ägyptischen Kulturgeschichte, Kunst, 
Architektur und Religion von der Vor- und Frühgeschichte bis in griechisch-
römische Zeit  

Modulstruktur VO Kulturgeschichte I, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi) 
VO Kunst und Architektur I, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi)  
VO Religion I, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi) 
VO Kulturgeschichte II, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi)  

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung aller im Modul vorgesehenen  Lehrveranstaltungs-
prüfungen (npi) (16 ECTS-Punkte) 

 
Wahlmodule: 1 aus 2 
 

EC W1 Wahlmodul 1 Ägyptische Philologie 14 ECTS 
Modulziele Studierende haben vertiefte Grundkenntnisse der mittelägyptischen Gramma-

tik und Hieroglyphenschrift 
Sie haben Grundkenntnisse der ägyptischen Literaturgeschichte. 

Modulstruktur VO Mittelägyptisch I, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi) 
UE Mittelägyptisch I, 2 ECTS-Punkte, 1 SSt. (pi) 
VU Mittelägyptisch II, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (pi) 
PS Literaturgeschichte, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (pi) 

Leistungsnachweis Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen  Lehrveranstaltungs-
prüfung (npi) (4 ECTS-Punkte) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstal-
tungen (pi) (10 ECTS-Punkte) 
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oder 
 

EC W2 Wahlmodul 2 Ägyptische Kunstgeschichte 
und Archäologie 

14 ECTS 

Modulziele Studierende haben vertiefte Grundkenntnisse der ägyptischen Kunst und Ar-
chitektur und sind mit den Grundprinzipien der archäologischen Feldarbeit in 
Ägypten vertraut. 
 

Modulstruktur VO Kunst und Architektur II, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (npi) 
VU Einführung in die ägyptische Archäologie, 6 ECTS-Punkte, 3 SSt. (pi) 
 
PS Kunstgeschichte, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt.(pi) 
ODER 
PS Archäologie, 4 ECTS-Punkte, 2 SSt. (pi) 

Leistungs-nach-
weis 

Erfolgreiche Absolvierung der im Modul vorgesehenen  Lehrveranstaltungs-
prüfung (npi) (4 ECTS-Punkte) und der prüfungsimmanenten Lehrveranstal-
tungen (pi) (10 ECTS-Punkte) 

 
§ 5 Einteilung der Lehrveranstaltungen 
 
(a) Im Rahmen des Studiums werden folgende nicht-prüfungsimmanente (npi) Lehrveranstaltungen 
abgehalten: 
 
(1) Vorlesungen (VO) sind nicht prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen und dienen der Einführung 
in die Hauptbereiche und in die Methoden der Studienrichtung Ägyptologie. Es ist auch ihre Aufgabe, 
auf die verschiedenen Lehrmeinungen in diesem Fachgebiet einzugehen. Vorlesungen werden nach 
schriftlicher oder mündlicher Prüfungsleistung benotet. 
 
(b) Folgende prüfungsimmanente (pi) Lehrveranstaltungen werden angeboten: 
 
(1) Vorlesungen verbunden mit Übungen (VU) sind prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen und die-
nen der Einführung in die Hauptbereiche und in die Methoden der Studienrichtung Ägyptologie sowie 
der Einübung von Lehrveranstaltungsinhalten. Die Prüfungsmodalität von der/dem Lehrveranstal-
tungsleiter/in am Beginn der Lehrveranstaltung satzungsgemäß bekannt gegeben. 
 
(2) Proseminare (PS) sind prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen und dienen der Einarbeitung in 
die wissenschaftlichen Methoden mit eigenen mündlichen und schriftlichen Beiträgen. Bei Prosemina-
ren werden von den Teilnehmern eigene mündliche und schriftliche Beiträge gefordert. 
 
(3) Übungen (UE) sind prüfungsimmanente Lehrveranstaltungen und haben die Einübung von Lehr-
veranstaltungsinhalten zum Ziel. Bei Übungen wird die Prüfungsmodalität von der/dem Lehrveranstal-
tungsleiter/in am Beginn der Lehrveranstaltung satzungsgemäß bekannt gegeben. 
 
§ 6 Teilnahmebeschränkungen 
 
(1) Für die genannten Lehrveranstaltungen gelten folgende generelle Teilnahmebeschränkungen: 
 
VU: 35 TeilnehmerInnen 
UE: 35 TeilnehmerInnen 
PS: 35 TeilnehmerInnen 
 
(2) Wenn bei Lehrveranstaltungen mit beschränkter Teilnehmerinnen- und Teilnehmerzahl die Zahl 
der Anmeldungen die Zahl der vorhandenen Plätze übersteigt, erfolgt die Aufnahme nach dem vom stu-
dienrechtlich zuständigen Organ festgelegten Anmeldeverfahren. Das Verfahren ist vom studienrecht-
lich zuständigen Organ im Mitteilungsblatt der Universität Wien rechtzeitig kundzumachen. 
 
(3) Die Lehrveranstaltungsleiterinnen und Lehrveranstaltungsleiter sind berechtigt, im Einvernehmen 
mit dem studienrechtlich zuständigen Organ für bestimmte Lehrveranstaltungen Ausnahmen zuzulas-
sen. Auch das studienrechtlich zuständige Organ kann nach Anhörung der Lehrenden Ausnahmen er-
möglichen. 
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§ 7 Prüfungsordnung 
 
(1) Leistungsnachweis in Lehrveranstaltungen 
Die Leiterin oder der Leiter einer Lehrveranstaltung hat die Ziele, die Inhalte und die Art der Leistungs-
kontrolle gemäß der Satzung der Universität Wien bekannt zu geben. 
 
(2) Prüfungsstoff  
Der für die Vorbereitung und Abhaltung von Prüfungen maßgebliche Prüfungsstoff hat vom Umfang her 
dem vorgegebenen ECTS-Punkteausmaß zu entsprechen. Dies gilt auch für Modulprüfungen. 
 
(3) Erbrachte Prüfungsleistungen sind mit dem angekündigten ECTS-Wert dem entsprechenden Modul 
zuzuordnen, eine Aufteilung auf mehrere Leistungsnachweise ist unzulässig. 
 
§ 8 Inkrafttreten 
 
(1) Dieses Erweiterungscurriculum tritt nach der Kundmachung im Mitteilungsblatt der Universität 
Wien mit 1. Oktober 2013 in Kraft. 
 
(2) Die Änderungen des Curriculums in der Fassung des Mitteilungsblattes vom 29.06.2016, Nr. 277, 
Stück 43, treten mit 1. Oktober 2016 in Kraft. 
 
§ 9 Übergangsbestimmungen 
 
(1) Dieses Erweiterungscurriculum kann ab Wintersemester 2013/14 studiert werden. 
 
(2) Studierende, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Erweiterungscurriculums dem vor Erlas-
sung dieses Erweiterungscurriculums gültigen Erweiterungscurriculum Ägyptologie (MBl. vom 
08.05.2009, 21. Stück, Nr. 153) unterstellt waren, sind berechtigt, das zuletzt genannte Erweiterungs-
curriculum bis längstens 30.11.2015 abzuschließen. 
 
Anhang 
 

Empfohlener Pfad* 

 Wintersemester Sommersemester 
Pflichtmo-
dul EC P  

VO Kulturgeschichte I, 4 ECTS-Punkte, 2 
SSt. (npi) 
VO Kunst und Architektur I, 4 ECTS-
Punkte, 2 SSt. (npi) 
VO Religion I, 4 ECTS-Punkte, 2  SSt. 
(npi) 

VO Kulturgeschichte II, 4 ECTS-Punkte, 
2 SSt. (npi) 

Wahlmo-
dul  
EC W1 

VO Mittelägyptisch I, 4 ECTS-Punkte, 2 
SSt. (npi) 
UE Mittelägyptisch I, 2 ECTS-Punkte, 1 
SSt. (pi) 

VU Mittelägyptisch II, 4 ECTS-Punkte, 2 
SSt. (pi) 
PS Literaturgeschichte, 4 ECTS-Punkte, 2 
SSt. (pi) 

oder   
Wahlmo-
dul  
EC W2 

PS Kunstgeschichte, 4 ECTS-Punkte, 2 
SSt.(pi)  
 
ODER 
 
PS Archäologie, 4 ECTS-Punkte, 2  SSt. 
(pi) 

VO Kunst und Architektur II, 4 ECTS-
Punkte, 2 SSt. (npi) 
VU Einführung in die ägyptische Archäo-
logie, 6 ECTS-Punkte, 3 SSt. (pi) 

* Es wird empfohlen, das Erweiterungscurriculum Ägyptologie im Wintersemester zu beginnen. 
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